
Jugenetliclre,''

unter I unter
16 I 18

Jahre lJahre

Aufenthalt in Gaststätten
Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder

leichbaren Vergnü

Anwesenheit bei öffentlichen Tanz'
veranstaltunqen, u. a. Disco
(Ausnahmegeneh-migüng durch zuständige Behörde

Anwesen heit bei Tanzveranstaltu ngen
von anerkannten Trägern der Jugendhilfe.

uno o. zur Brauchtumspfl

Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen.
Teiln. an Soielen mit Gewinn lichkeiten

Anwesenheit bei iugendgefährdenden
Veranstaltungen und in Betrielgn
(Die zuständige Behörde kann Alters- und Zeitbegrenzungen
sowie andere Auflagen anordnen.)

Aufenthalt an i rdenden Orten
(Die zuständige Behörde kann zur Gefahrenabwehr treffen.)

Abgabe /Verzehr von Branntwein, brannt-
wei-nhaltiqen Getränken u. Lebensmitteln
Aboabe I Yerzehr anderer alkoholischer
Get-ränke; z. B. Wein, Bier o.ä.
(Ausnahme: Erlaubt be.i 14- u. 15-jährigen in Begleitung einer
iersonensorgeberechtigten Person IEltern])

be und Konsum von Tabakwaren§'tü.
Kinobesuche
Nur bei Freigabe des Films und Vorspanns:
,,ohne Altersbeschr. I ab 6 I 12 I 16 Jahren"
ikinOer unter,6 Jahren nur mit einer erziehungsbeauftragten Person.
bie Anwesenheit ist grundsätzlich an die Altersfreigabe gebunden!
Ausnahme:,,Filme a512 Jahren":Anwesenheit ab 6 Jahren in Be-
gleitung einär personensorgeberechtigten Pefson [Eltern] gestattet.)

Abgabe von Filmen o. Spielen laut DVD,video usw.)

nur entsprechend der Freigabekennzeichen:
,,ohne Altersbeschr. I ab 6 I 12 I 16 Jahren"

Spielen an elektron. Bildschir_lnqpiglgeräten
ohne Gewinnmög. nur nach den Freigabekenn-
zeichen: ,,ohne Altersbeschr.l ab 6 112 116 Jahren"
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Eltern müssen nicht alles erlauben, was das Gesetz ge-

stattet. Sie tragen bis zur Volljährigkeit die Verantwortung.

ffi,.r?tiäiä:#13:l) werden durch die Besteitung einer erziehungsbeauftrasten Person aufsehoben.

LANDKREIS NIENBURG
Fachdienst Jugendarbeit und Sport :

Telefon: 05021 /600840 oder Ai5O21 /8941 82-0
Mail: kiP@kreis-ni.de
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